
Für Anlagen bis max. 600 VA (maximale Wechselrichterleistung)

Anmeldung einer
steckerfertigen Erzeugungsanlage

Anschlussnehmer für die Inbetriebnahme einer steckerfertigen Erzeugungsanlage bis max. 600 VA

Stadtwerke Bad Nauheim GmbH
Abteilung Netznutzung
Hohe Straße 14-18
61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 807-0
Netznutzung@stadtwerke-bad-nauheim.de

Netzbetreiber 

Name, Vorname/Eheleute/Firma

Straße, Hausnummer PLZ, Ort

Telefon

Zählernummer 1 (vorhandener Zähler)

E-Mail

Modul-Hersteller Anzahl Module
Anlagenausführung der steckfertigen Erzeugungsanlage

Gesamtleistung

Wechselrichter-Hersteller Anzahl Wechselrichter Gesamtleistung

Anschlussart (bitte Anschlussvariante wählen)
Energiesteckdose 3 gemäß Absprache mit Elektrofachkraft fest angeschlossen 2

Folgende Dokumente müssen für die vorhandene steckerfertige Erzeugungsanlage vorgehalten werden:

 Datenblatt für die Erzeugungsanlage
 Konformitätsnachweis des Herstellers für die Erzeugungsanlage
 Konformitätsnachweis des Herstellers, dass die gültigen VDE AR-N 4105 eingehalten wird
 Registrierungsbestätigung Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur
Die vorstehend aufgelisteten Dokumente sind auf Anforderung von den Stadtwerken Bad Nauheim nachzureichen. 

Geplanter Inbetriebsetzungstermin
Datum Uhrzeit

Ort, Datum Unterschrift Anschlussnehmer

kWp

VA

Der erzeugte Strom wird selbst verbraucht.

Die maximale Leistung von 600 W wird nicht überschritten und es werden keine weiteren Erzeugungsanlagen betrieben.

Die ggf. erforderlichen Änderungen in der Kundenanlage wurden durch einen Elektrofachbetrieb ausgeführt bzw. geprüft.

Das Dokument "Steckfertige Erzeugungsanlagen - Gesetzliche Rahmen, Vorgaben und Hintergrund" (siehe Folgeseite) 
habe ich zur Kenntnis genommen.

Der Anlagenbetreiber erklärt:

Registrierungsnummer aus Marktstammdatenregister (SEE-Nr.)



Gesetzlicher Rahmen, Vorgaben und Hintergrund

Steckerfertige Erzeugungsanlage

Nach Medienberichten erreichen uns vermehrt Anfragen zu 
den auch als Stecker-, Balkon-, Kleinst- oder Mikro-Anlagen 
bezeichneten Solaranlagen. Auch wenn der Name und die 
Werbung etwas anderes suggeriert („Kaufen – Einstecken – 
Geld sparen“), handelt es sich nicht um ein „Wohlfühlpaket“. 
Da das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) keine Beschrän- 
kung der Anlagenleistung kennt, handelt es sich in jedem Fall 
um EEG-Anlagen im Sinne des § 3 Nr. 1 EEG 2021. Sieht man 
von den seltenen „Insel-Anlagen“ beispielsweise an abseits 
gelegenen Jagdhütten ohne jeden Netzanschluss ab, unterlie-
gen diese Anlagen allen Pflichten des EEG und tangierender 
Vorschriften.

Netzanschluss
Der Anlagenbetreiber hat die Errichtung der steckerfertige Er- 
zeugungsanlage vorab dem Netzbetreiber gemäß § 19 Abs. 3 
NAV mitzuteilen. Der Anschluss der Anlage hat unter Maßgabe 
des § 49 EnWG zu erfolgen, i. d. R. durch den Netzbetreiber 
oder einen zugelassenen Installateur, sofern nicht bereits eine 
sogenannte Energiesteckvorrichtung installiert ist. Der An- 
schluss über einen Schutzkontaktstecker ist unzulässig. 
Netzbetreiber sind nach § 15 Abs. 1 NAV berechtigt, die Anlage 
zu überprüfen und – bei Gefahr für Leib und Leben – nach  
§ 15 Abs. 2 NAV verpflichtet, die Anschlussnutzung zu unter-
brechen.

Zwei-Richtungszähler
Möchte der Anlagenbetreiber das vereinfachte Inbetriebset- 
zungsverfahren für Anlagen bis 600 W nach VDE-AR-N 4105 
nutzen, muss ein Zwei-Richtungszähler zwingend vorhanden 
sein. Ein Zwei-Richtungszähler ist erforderlich, wenn nicht 
aufgrund der konkreten Umstände eine Überschuss-Einspei- 
sung (auch in Urlaubszeiten!) ausgeschlossen werden kann. 
Auch wenn die Leistung dieser Anlagen nur bei 200 bis 500 
Watt liegt, wird es i. d. R. bei Haushaltskunden zu einer Über- 
schuss-Einspeisung kommen, da die Grundlast (Stand-By-
Verbrauch aller Geräte) geringer ist. Da die Überschuss-Ein- 
speisung vom Netzbetreiber korrekt im EEG-Bilanzkreis zu 
bilanzieren ist, ist der Zwei-Richtungszähler auch dann erfor- 
derlich, wenn der Anlagenbetreiber auf eine Einspeisever- 
gütung verzichtet. In keinem Fall ist ein Bezugszähler ohne 
Rücklaufsperre zulässig. Sollte ein Anlagenbetreiber ohne 
Kenntnis des Netzbetreibers eine solche Anlage in Betrieb 
nehmen und in der Folge der Bezugszähler rückwärtslaufen, 
steht ein strafrechtlicher Betrugsverdacht im Raum, da dem 
Stromlieferanten, dem Netzbetreiber, dem Staat und der  
Öffentlichkeit die ihnen zustehende Vergütung, Netzentgelte, 
Steuern bzw. Umlagen unterschlagen werden. Die Anmeldung 
und auch der ggf. erforderliche Zählertausch sind dabei aktuell mit 
keinerlei Kosten verbunden.

Meldepflichten
Auch für steckerfertige Erzeugungsanlagen gelten sämtliche 
Meldepflichten des EEG, also die Anmeldung im Marktstamm- 
datenregister (MaStR) der Bundesnetzagentur (BNetzA) durch 
den Anlagenbetreiber und die nachfolgende Netzbetreiber- 
prüfung, die Meldung des Anlagenbetreibers gegenüber dem 
Verteilnetzbetreiber (VNB) gemäß § 71 EEG, die Meldung des 
VNB gegenüber dem Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) ge- 
mäß §§ 72–75 EEG (EEG-Anlagenregister wie auch EEG-Jahres- 
meldung) wie auch gegenüber der BNetzA gemäß § 76 EEG.

Verzicht auf Einspeisevergütung
Mit der oben genannten Anlage erzeugt der Anlagenbetreiber 
Strom, den er zum Teil selbst verbraucht. Der nicht selbstver-
brauchte Strom wird in das Stromnetz eingespeist und kann 
gegenüber dem Netzbetreiber zu einem Anspruch auf finan-
zielle Förderung nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) 
führen. Mit der Verzichtsvereinbarung verzichtet der An- 
lagenbetreiber gegenüber dem Netzbetreiber auf einen et- 
waigen Anspruch auf finanzielle Förderung gemäß dem 
Erneuerbare Energien Gesetz (EEG). Der Verzicht gilt für 
sämtli-che Ansprüche, die in dem Zeitraum von 
Inbetriebnahme der Anlage bis zum Ende der gesetzlichen 
Förderdauer entstanden sind bzw. entstehen werden. Der 
Verzicht ändert nichts daran, dass der Anlagenbetreiber 
weiterhin verpflichtet ist, die Vor- gaben nach dem 
Erneuerbare Energien Gesetz (u. a. Registrie- rung im 
Marktstammdatenregister, Einbau der technischen 
Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung) sowie die 
technischen Anforderungen des Netzbetreibers einzuhalten 
und eventuell anfallende Entgelte für den Messstellenbetrieb 
zu entrichten. Diese Erklärung kann von beiden Seiten mit 
einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines jeden Monats in 
Textform gekündigt werden. Der Anlagenbetreiber ist in die-
sem Fall verpflichtet, dem Netzbetreiber die notwendigen 
Zählerstände für die Abrechnung unverzüglich mitzuteilen.
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